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Asbestgefahr und PAK-Gefahren in Behälter- und Rohrleitungebau
(Auszug aus der BVK- Fachtagung 13./14.03.2001 in Köln von Dt. Ulrich Goergens, Bau –Berufsgenossenschaft Rheinland und Westfalen in Wuppertal)

A)Asbestgefahr entsteht beim Abstrahlen alter Beschichtungen die früher auf teerhaltiger Basis sind deutlich erkennbar, weil meistens

schwarz oder dunkel bis rot gehaltener Stoffe. Ferner bei der Demontage alter Rohrleitungen und Behälter, hier sind die Flansverbindungen, teilweise Isolierungen etc.
aus asbesthaltigen Materialien (z.B.) bei Dichtungen mit It usw.) Diese Stoffe müssen fachgerecht beseitigt und entsorgt werden.
KELTA hat die Sachkunde nach TRGS 519 vertreten durch Herrn Rolf Schröder, erworben durch Prüfung und Schulung, und kann und darf damit die Sanierung von Asbest-Zement-Produkten und damit die sachgerechte Entsorgung vornehmen.

In der Regel wird bei der Behältersanierung dies mit dem Wasser-Höchstdrucksstrahlgerät 1.500-2.500 barvorgenommen unter geleichzeitigem Atemschutz

Durch Fremdluft. Dies sind allerdings Mehrkosten, die nach BfL berechnet werden müssen und nicht pauschaliert in der GEL-Preisliste ausgewiesen sind

Kleinere Reparaturen an Dichtungen etc. werden nach BFL ausgeführt anhand bestehender Arbeitspläne/Betriebsanweisungen.

Für ASI- Arbeiten (Abbruch-, Sanierung-,Instandhaltungsarbeiten an Asbest-Zement-Produkten) und AgU-Arbeiten (Arbeiten geringen Umfangs an Asbestprodukten) ausgeführt. Zu berücksichtigen ist dabei die BAW UMW.

Die Entsorgung der Materialien erfolgt über die AGR mbH, Gildehofst. 1, 45127 Essen, bei der Zentraldeponie Emscherbruch, Wiedehopfstr. 30 ,45892Gelsenkirchen- Resse, VESN/Auftrag-.Nr. 29413, AGR-Anlagen-Nr.11, Kunden-Nr. 00453700, ASN 3143600.

a)Auf Grund des Verwendungsverbotes für Beschichtungen mit Asbestanteil ab 1981 muß mit Auslieferung bis 1983 und Verwendung bis 1986 gerechnet werden. Es

handelt sich um Produkte der Firmen: Dunker, Lechler, Weseland, Büfa, Goldschmidt, Merckens etc.
mit den entsprechendem Produkten: AS 366, tenaxon T536B2, T501,T503; Ferroid blau/weiß; Intertol W49 dick(rot +schwarz),Proxitar, Posxita F,Proxita SW; Bitumanel Sol. 1; Epiter 74- 103,100; Stetecol 340-00…;Prototex N, W, D, A, Mörtel, EW-S, EV 10; MerckenST (638.21)

b) Asbestfreisetzung bei Strahlarbeiten an Altbeschichtungen: Asbestfasern/m³: Trockenstrahlen = ca. 7,0 x 106, Feuchtstrahlen = ca. 2,0 x 106. HD-Wasserstrahlen =
ca. 0,2 x 106. Beim KELTA-Höchstdruckwasserstrahlen bis 2500 bar werden praktisch keine Asbestfasern freigelegt, sondern gebunden in Granulat und dann fachgerecht in der Firma entsorgt. Feucht-oder Trockenstrahlen setzt aber ein hundertfaches an Farsern frei, deshalb nicht erlaubt.

c)Als Beschichtungsmaterialien für den Korrosionsschutz im Stahlwasserbau wurden bis vor wenigen Jahren Materialien auf der Basis von Steinkohlenteerpech oder
Teer/Epoxid-Kombinationen eingesetzt. Bis zu Beginn der 80er Jahre wurde ein Teil der Beschichtungesstoffe von den Herstellern zur Verbesserung der technischen 

Eigenschaften zusätzlich auch noch Asbest zugesetzt.

d)Müssen derartige Altbeschichtungen im Rahmen von Reparatur-, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen entfernt werden, können krebserzeugende Teerinhaltstoffe (PAK) und Asbestfasern in so hoher Konzentration freigesetzt werde, dass die Gesundheit der Beschäftigten und die Umwelt gefährdet sind

e)Durch das Arbeitsschutzgesetzt ist der Arbeitgeber verpflichtet vor der Aufnahme der Arbeiten die bei den Tätigkeiten auftretenden Gefährdungen zu ermittel, zu
beurteilen und Maßnahmen zu Gefahrenabwehr festzulegen.
f) Diese allgemeine Forderung, die für alle Arbeitsplätze gilt, findet sich in ähnlicher Form auch in der Gefahrenstoffverordnung. Entsprechend der Umgangs-
vorschriften der Gefahrstoffverordnung  ( § 16 ff GefStoffV) hat der Arbeitgeber zu ermitteln, welche gefährlichen Stoffe bei den geplanten Arbeiten auftreten und ob

bei den Arbeiten die festgelegten Luftgrenzwerte ( MAK-Werte, TAK-Werte) überschritten werden. Das Arbeitsverfahren ist so auszuwählen und zu gestalten, dass das

Auftreten der Giftstoffe verhindert oder vermindert werden kann.

g) Treten bei der Entfernung der asbest- und/oder teerhaltigen Altbeschichtung krebserzeugende Stoffe auf, sind auch die zusätzlichen Vorschriften des 6.Abschittes

der GefStoffV(„zusätzliche Vorschriften für den Umgang mit krebserzeugenden und erbgutveränderten Gefahrstofeen“ §§ 35-40 GefStoffV) zu beachten.

h)Detaillierte Vorgaben für die Ausführung der Arbeiten finden sich in den Techn. Regeln für Gefahrstoffe TRGS 519 „ Asbest-Abbruch, Sanierungs- u. Instandhal-
tungsarbeiten“ ,TRGS 551 „Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material“ , und TRGS 524 „Sanierung und Arbeiten in konterminierten Bereichen“. in
der TRGS5 519 werden konkrete Vorgaben für die Planung und Ausführung von Sanierungsarbeiten an asbestbelastenteten Bauteilen gemacht und festgelegt, dass
derartige Arbeiten nur von Firmen ausgeführt werden dürfen, deren personelle und sicherheitstechnische Ausstattung hierfür geeignet ist (Sachkundenachweis).

i)  Durch den Erlaß der Baustellenverordnung ist seit 1998 nicht nur der Auftragnehmer ( ausführendes Unternehmen), Sondern auch der Auftraggeber für die Planung

und Ausgestaltung der Arbeitsschutzbelange des Bauvorhabens verantwortlich.

j) Tätigkeiten , bei denen krebserzeugende Gefahrstoffe ( PAK`s und evtl., Asbest) auftreten können, gelten als besonders gefährliche Arbeiten in Sinne der Baustellenverordnung ( Anhang II , BaustellV).
k) Mit allem genannten Verfahren kann zwar die Altbeschichtung entfernt, nicht jedoch geleizeitig die für eine Neubeschichtung erforderlichen Rauhtiefe und der
vorgeschriebene Normreinheitsgrad erreicht werden. Es ist deshalb erforderlich, nach der Entschichtung und von dem Auftragen der Grundbeschichtung durch ein

trockenes Überstrahlen (Sweepen) der Flächen die von den Beschichtungsherstellern vorgeschriebenen Untergrundbedingungen zu schaffen wie auch in unserer Preisliste als Festpreis ausgewiesen.

PAK heißt: Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe und entsteht  durch das Abstrahlen von Altbeschichtungen. Hierbei werden die noch im

vorhandenen Beschichtungsmaterial eingebundenen lösungsmittelhaltigen Stoffen auch nach vielen Jahren Betriebszeit noch freigesetzt.
Dabei Entschichtungsarbeiten je nach Wahl des Arbeitsverfahrens sehr hohe Konzentrationen an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen ( PAK) auftreten können, fordert die TRGS 551 den Einsatz möglichst staub arm arbeitender Entschichtungsverfahren.
a)Hierbei handelt es sich praktisch um alle führenden Produkte und auch heute noch im Einsatz befindliche Stoffe, die mit lösemittelhaltig oder lösemittelarm bezeichnete werden  U. a. auch Poxitar bzw. Interol, welche heute noch häufig auch aus Preisgründen eingebracht were.

b)PAK- Freisetzung entsteht bei der Entfernung von Altbeschichtungen ( Luftgrenzwert – TRK-Wert – Benzol[a]pryren:2µ/m³: Trochenstrahlen bis 350µ/m, Nadeln bis ca. 125µ/m³. Winkelschleifer bis ca. 100µ/m³. Erwärmen und Abschieben bis ca. 30µ/m³, Abbeizen  0µ/m³ uws..

c) Krebsgefahr durch PAK: Das enthaltene – Benzol[a]pryren ist krebserregend, erbgutverändernd u. fortpflanzungsgefährdend. Umfangr. Gefahrstoffmessungen d. Bau- Berufsgenossensch. an  Arbeitsplätzen haben gezeigt, dass bei vielen dieser Arbeiten PAK-Belastungen auftraten. Die erhebl über d. Luftgrenzwert f. Benzol[a]pryren (2µ/m³) lagen. Auch bei der Entfernung alter, teerhaltg. Korrosionsschutzbeschichtg. V. Strahlkonstruktionen oder Betonoberflächen traten hohe PAK-Belastungen auf.
C)Fazit der KELTA: Die Schutzmaßnehmen u. d. Gefahrenbeseitigung f. die dort arbeitenden Monteure, aber auch für die in Kaufhäusern du. Werkstätten mittelbar

Anwesenden Personen sind durch das neue KELTA-Entschichtungssystem auf Höchstdurchbasis (mit bis zu 2500bar) sichergestellt. Damit ist unser KELTA-Entschichtungsverfahren sehr entscheidend für den Arbeitsschutz und richtungsweisend. Ferner unser Atemschutz durch Einsatz von Vollmasken u.

Fremdluft sowie das Tragen v. Schutzanzügen u. die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung wie zuvor erläutert tragen ebenso bei. Diese Strahlarbeite ist aber eine zusätzliche Mehrarbeit und wird nach Zeitaufwand entsprechend BfL berechnet.

D) Prüfung/Analyse/Materialprobe und Bewertung für alle Behälterbeschichtungen!

a) Alle Beschichtungen und Anstriche sollten vor Angebotsabgabe v. KELTA-Mitarbeitern überprüft werden auf Alter, Qualität, Zustand, Schichtdicke etc.. Da das

nicht immer möglich ist ohne Sandstrahlung. Ist bei Angebotsabgabe der Sanierung nur ein Schätzpreis möglich.

b)Aus dem Alter der Beschichtung und der damit  verbundenen Qualität kann man Rückschlüsse auf eine Gefährdung für den Menschen und  die Umwelt schließen, u. daraus resultiert die Gefahrenanalyse mit dem Hinweis auf Asbest oder PAK-Anteile. Hierzu beachten Sie wieder die Erläuterungen zu Pos. A.

d)Altern. Zu C) kann auch ein Gutachten der GSA Gesellschaft f. Schadstoffmessung zu. Auftragsanalytik GmbH; 41469 Neuss eingeholt werden zu Bestimmung des

Gehalts an Asbest m. Infratotspektroskopie u. unterstützender Rasterelekoronenmikroskopie ( Zeitaufw. Ca. 2 Tage). Bestimmung d. Gehaltes an PAK in Probe m.

Gasschromatographie ( Zeitaufw. Ca. 5 Tag) . Kosten zu d. Ausführ. A9 z.Zt.ca. 250,- €. Immer ist dafür aber d. RTI durch KELTA-BRAMAX erforderl. Nebst Probeentnahmen.

E) Die Trocken –Sandstrahlung vor der Aufbringung der Beschichtung wird zusätzlich zum Höchstdruck-Entschichtungssystem ausgeführt wie in unserer
GELKU-Preisliste Titel 06 beschrieben und separat berechnet. Dies ist erforderlich um die Rauhtiefe und Haftung der Beschichtung zu erstellen.
